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- über Herrn Stadtkämmerer Häusler   gez. Häusler 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn   gez. Buchhorn  
 
 
 
Anbringung einer zentralen Elektro- und Wasserverteilung auf dem Festplatz 
an der Solinger-/Felder- und Netzestraße 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 27.01.2013 
- Nr. 2016/2013 (ö) 
 
 
Die Kosten für eine zentrale Elektro- und Wasserverteilung auf dem Festplatz glie-
dern sich, gemäß Auskunft der EVL, wie folgt: 
 
1. Aufbau und Anschluss eines Stromverteilerschrankes unter Ausnutzung der Tief-

bauarbeiten für die beschlossene und vorgesehene Beleuchtung  
          ca. 5.900 € 

 
2. Aufbau und Anschluss eines festen Wasseranschlusses auf dem Festplatz als 

Ersatz für die vorhandene „mobile“ Wasserversorgung unter teilweiser Ausnut-
zung der Tiefbauarbeiten für die beschlossene und vorgesehene Beleuchtung
        ca. 25.000 – 30.000 € 
(wegen der Kostenhöhe wurden diese Kosten nur annähernd geschätzt) 

 
Anzumerken ist, dass es seit dem Bau des Festplatzes eine vorhandene Wasserver-
sorgung für den Festplatz gibt, die über oberirdisch verlaufende Kunststoffwasserlei-
tungen von einem an der Solinger Straße installierten Hydranten aus gespeist wird. 
Eine frostsicher und fest verlegte Wasserversorgung über eine Stichleitung auf den 
Festplatz müsste zur Vermeidung von Verkeimungen, wegen des in der Leitung an-
sonsten still stehenden Wassers, auf eine zwischen der Felder- und der Solinger 
Straße zu verlegende Durchgangsleitung aufgesetzt werden. Dadurch entstehen die 
o. g. erheblichen Kosten für eine fest installierte Wasserversorgung. 
 
gez. Witowski 
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